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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

FinStrG §77 Abs3;

Rechtssatz

Das Vorliegen der kumulativ geforderten Voraussetzungen des § 77 Abs. 3 Finanzstrafgesetz ist an Hand der konkreten

Umstände des Einzelfalles zu prüfen. Insbesondere das Interesse der Rechtsp7ege kann nur an Hand der dem

Strafverfahren zu Grunde liegenden tatsächlichen Gegebenheiten beurteilt werden.
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